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Der Sachverhalt

Ein Zahnarzt zeigte seiner neuen
Zahnärztekammer u.a. seinen
Tätigkeitsschwerpunkt „Laser-
behandlung“ an. Die zuständige
Zahnärztekammer teilte ihm
daraufhin per Bescheid mit, die-
ser Tätigkeitsschwerpunkt sei
im Kammerbezirk nicht aner-
kannt und die Führung dieses
Tätigkeitsschwerpunktes wurde
untersagt.
Der betroffene Zahnarzt argu-
mentierte, es handele sich bei der
„Laserzahnheilkunde“ um eine
fachlich anerkannte Behand-
lungsmethode und er verfüge
über die entsprechende Befähi-
gung. Unter Berücksichtigung
der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 23. Juli
2001 (1 BvR 873/00) ergebe sich
aus dem Recht zur freien Berufs-
ausübung gemäß Art. 12 GG die
Befugnis zur Führung dieser Be-
zeichnung.
Die Zahnärztekammer sah das
anders. Sie war nicht bereit,
den Tätigkeitsschwerpunkt an-
zuerkennen. Die Kammer ver-
trat die Auffassung: Der Einsatz
eines Lasers stelle bereits be-
grifflich keine Zahnmedizin
und insbesondere keinen „fach-
lich anerkannten Teilbereich“
derselben dar. Sinn und Zweck
derTätigkeitsschwerpunkte liege
nicht darin, eine spezielle Aus-
stattung oder Anwendung von
technischen Geräten anzuzei-
gen. Auch nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungs-
gerichts könne gemäß §21 
Abs. 2 ihrer Berufsordnung (BO)
eine zur Irreführung geeignete
und die Bevölkerung verunsi-
chernde Bezeichnung untersagt
werden. Davon sei bei der „La-
serbehandlung“ auszugehen, da
dieser Begriff weder heilkund-
lich noch augrund eines allge-
meinen Verständnisses hinrei-

chend definiert oder konkreti-
siert sei.
Nachdem der Zahnarzt den Tätig-
keitsschwerpunkt weiter führte,
kam es zu dem Gerichtsverfah-
ren, über welches das Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen mit
Urteil vom 31.03.2010 entschied.

Die Entscheidungsgründe

Das Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen gab dem Zahnarzt recht.
Die Führung des Tätigkeits-
schwerpunktes „Laserbehand-
lung“ dürfe nicht untersagt wer-
den. 
Das Gericht teilte nicht die Auf-
fassung der Zahnärztekammer,
die Führung des Tätigkeits-
schwerpunktes „Laserbehand-
lung“ sei irreführend und damit
berufswidrig. Ganz im Gegenteil
unterstrich das Verwaltungsge-
richt die Berufsfreiheit, von der
das Führen dieses Tätigkeits-
schwerpunktes gedeckt ist. 
Das Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen führt in seinen Entschei-
dungsgründen aus: „Die Berufs-
rechtswidrigkeit der vom Kläger
verwendeten Bezeichnung ,Tä-
tigkeitsschwerpunkt Laserbe-
handlung‘ lässt sich unter Be-
achtung der Freiheit der Berufs-
ausübung, die dem (Zahn-)Arzt
grundsätzlich auch Werbung
für seine Tätigkeit erlaubt, 
(vgl. Bundesverfassungsgericht
[BVerfG], Urteil vom 23. Juli
2001 – 1 BvR 873/00 u. a. – , juris,
Rdnr. 22 ff), nicht auf die genann-
ten Vorschriften stützen. Werbe-
beschränkungen für (Zahn-)
Ärzte rechtfertigen sich allein
dann, wenn die Werbung zu Irr-
tümern und damit zu einer Ver-
unsicherung der Patienten füh-
ren würde, weil sie das Vertrauen
in den (Zahn-)Arztberuf unter-
graben und langfristig negative
Rückwirkungen auf die medi-

zinische Versorgung der Bevöl-
kerung haben könnten und da-
mit schützenswerte Gemein-
wohlbelange gefährdet wären.
Für interessengerechte und sach-
angemessene Informationen, die
keinen Irrtum erregen, muss im
rechtlichen und geschäftlichen
Verkehr Raum bleiben.“
Zu dem Begriff der „Laserbe-
handlung“ und wie ihn die 
Patienten verstehen, machte das
Verwaltungsgericht Folgendes
klar: „Allein die Verwendung   
des Begriffs ,Laserbehandlung‘

kann nicht zu einer Irreführung
des Patienten führen. Dabei han-
delt es sich um eine Behand-
lungsmethode, die dem infor-
mierten Patient als solche be-
kannt ist und über die er sich
aus zugänglichen Quellen leicht
näher informieren kann, weil
es sich um ein – auch in der
Zahnheilkunde – etabliertes Ver-
fahren handelt. Diese Bewertung
teilt offenbar auch die Beklagte,
da sie damit einverstanden wäre,

wenn der Kläger die Laserbe-
handlung als ,Praxisbesonder-
heit‘ oder ,im Rahmen seines all-
gemeinen Leistungsspektrums‘
benutzen würde, wie sie in ihrem
Schriftsatz vom 17. Oktober 2008
zur Beschwerdebegründung im
zugehörigen Eilverfahren aus-
drücklich erklärt hat. 
Der Begriff ,Laserbehandlung‘
wird aber auch nicht deshalb
irreführend – wie die Beklagte
weiter ausführt –, weil er als 
,Tätigkeitsschwerpunkt‘ geführt
wird. In Übereinstimmung mit
der Beklagten geht die Kammer
zunächst davon aus, dass der
Patient mit dem Begriff ,Tä-
tigkeitsschwerpunkt‘ verbindet,
dass der Zahnarzt in dem betref-
fenden Bereich umfangreiche –
theoretische und praktische –
Erfahrungen gesammelt hat,
weil er nachhaltig hier tätig ist.
Diese Erwartung des Patienten
knüpft aber nicht nur an Krank-
heitsbilder an, deren Behand-
lung sich der Zahnarzt vor-
nehmlich widmet, sondern er-
streckt sich gleichermaßen auf
die Methoden, die der Zahnarzt
beherrscht. Die Bezeichnung
,Tätigkeitsschwerpunkt‘ ist in-
soweit nicht auf die Art der Ein-
griffe beschränkt, wie die Be-
klagte meint. Eine solche ein-
schränkende Auslegung ist aus
den dargelegten Gründen des Pa-
tientenschutzes nicht erforder-
lich. Aus der Sicht des Patienten
ist es nicht irreführend sondern
informativ, wenn er die Art der
in der Praxis beherrschten und
zur Anwendung kommenden Be-
handlungsmethoden erfährt. 
Dabei kommt es auch nicht dar-
auf an, ob die ,Laserbehandlung‘
kein (von der Beklagten aner-
kannter) Teilbereich der Zahn-
medizin ist. Dies kann man of-
fenbar auch anders beurteilen,
wie die Anerkennung als ,Tätig-
keitsschwerpunkt‘ in anderen

Kammerbereichen wie (min-
destens) Nordrhein, Berlin und
Mecklenburg-Vorpommern
zeigt. Auf die darüber wissen-
schaftlich kontrovers geführte
Diskussion in der Fachwelt
kommt es allerdings nicht an,
sondern auf das Verständnis
des Normalbürgers als Patient.
Dieser wird den Begriff – wie
dargelegt – so verstehen, dass in
einer so ausgewiesenen Praxis
der Einsatz eines Lasers einen
Schwerpunkt innerhalb der
Bandbreite der zahnärztlichen
Leistungen bildet.“ 
Durchaus Berücksichtigung fand
die Tatsache, dass der betroffe-
ne Zahnarzt über eine entspre-
chende Qualifikation verfügte:
„Für den hier streitigen Tä-
tigkeitsschwerpunkt ,Laserbe-
handlung‘ hat der Kläger auch
seine besondere personenbezo-
gene Qualifikation hinsichtlich
der Behandlungsmethode nach-
gewiesen. Denn er arbeitet seit
Jahren praktisch und wissen-
schaftlich in diesem Bereich; ent-
sprechend ist ihm von der Zahn-
ärztekammer Nordrhein, in de-
ren Zuständigkeitsbereich er
vor der Verlegung seiner Praxis
von P. nach C. bis ins Jahr 2006
tätig war, schon im Februar 2003
bestätigt worden, dass er diesen
Tätigkeitsschwerpunkt führen
darf. Soweit ersichtlich, wird
diese persönliche Qualifikation
auch von der Beklagten nicht be-
stritten. Dass er die Behand-
lungsmethode als ,Tätigkeits-
schwerpunkt‘ ausweist, ist mit
Rücksicht auf den dargelegten
Erfahrungshorizont des Klägers
nicht irreführend. Auch die wei-
teren von der Beklagten nor-
mierten Voraussetzungen beim
Führen eines Tätigkeitsschwer-
punktes (Schriftgröße, Anzahl
etc.) hält der Kläger ein, sodass
die Frage, ob diese Anforderun-
gen mit der dargelegten Recht-
sprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundes-
verwaltungsgerichts vereinbar
sind, keiner weiteren Klärung
bedarf.“ 

Fazit

Diese Entscheidung zeigt wie-
der einmal, dass es zu einem
Tätigkeitsschwerpunkt in ver-
schiedenen Kammerbezirken  zu
unterschiedlichen Auffassungen
kommen kann. Wenn eine Eini-
gung im Einzelfall nicht möglich
ist, bleibt letztlich nur der Weg
über die Gerichte. 

Tätigkeitsschwerpunkt „Laserbehandlung“ erlaubt  
Mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 31.03.2010 (Az. 7 K 3164/08) wurde festgestellt, dass ein Zahnarzt den Tätigkeits-
schwerpunkt „Laserbehandlung“ führen kann. Das Gericht stellte klar, dass diese Bezeichnung keine Irreführung der Patienten verursachen würde.
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Vielen Patienten ist nicht be-
wusst, dass der Kampf um Sieg
oder Niederlage der Parodontitis
auf mikrobiologischer Ebene in
ihrem Mund täglich neu gefoch-
ten wird.
Fakt ist, dass z.B. Rauchen, Stress
etc. diese ernst zu nehmende
Krankheit begünstigen und Im-
munabwehr, Medikamente, eine
gute Mundhygiene das Krank-
heitsrisiko mindern. Am Ende
entscheidet die Überlegenheit ei-
ner Seite, ob es zur Progression
oder zur Heilung kommt, wobei
der Patient mit seinen Verhaltens-
weisen im Wesentlichen be-
stimmt, in welche Richtung die
Reise geht.
Wichtige Waffen in diesem Krieg,
der im Sinne des Patienten nicht
verloren gehen darf, sind dessen
Aufklärung und Motivation.

75 Prozent aller 35- bis 
44-Jährigen sind betroffen

Dieser hohe Prozentsatz macht
deutlich, dass Gingivitis und
Parodontitis unter der erwachse-
nen Bevölkerung sehr weitver-

breitet sind. Das Erkrankungsri-
siko nimmt mit steigendem Alter
noch zu. In dieser Altersgruppe
leiden bereits 52,7 Prozent an
einer mittelschweren und 20,5
Prozent an einer schweren Form
der Erkrankung.

Ein Grund hierfür ist der an sich
positive Umstand, dass bei Er-
wachsenen heute deutlich weni-
ger Zähne durch Karies verloren
gehen als früher, diese „älteren“
Zähne aber dadurch ein höheres
parodontales Erkrankungsrisiko
mit sich bringen. Altersspezifi-

sche Probleme wie freiliegende
Zahnhälse, Zahnhalskaries, At-
tachmentverlust etc. sind häufig
die Folge. Doch das muss nicht
sein!
Gingivitis und Parodontitis sind
keineswegs schicksalhafte Fol-
gen des Älterwerdens. Diese Er-
krankungen können bei den
meisten Patienten durch regel-
mäßige zahnärztliche Untersu-
chungen, durch eine unterstüt-
zende Parodontitistherapie (UPT)
gestoppt und unter Kontrolle ge-
bracht werden. Voraussetzungen
hierfür sind Früherkennung, pro-
fessionelles Risikomanagement
und konsequente Mitarbeit des
Patienten.

Allgemeingesundheitliche
Risiken vermeiden, Risiko
für Herzinfarkt und Früh-
geburt vermindern

Parodontalerkrankungen blei-
ben häufig unentdeckt und ste-
hen in vielfältigen Wechselbezie-
hungen zur Allgemeingesund-
heit. Neben den negativen Folgen
für die Zahngesundheit belegen

Studien direkte Zusammen-
hänge mit einem signifikant hö-
herem  Herzinfarkt- und Früh-/
Fehlgeburtsrisiko. 
Um den Schadenseintritt zu ver-
meiden, ist es erforderlich, die Ri-
sikofaktoren innerhalb eines pa-
rodontalen Risikomanagements
zu erheben und hinsichtlich der
gesundheitsschädlichen Auswir-
kungen zu bewerten.
Erhebliche Hindernisse auf
diesem Weg stellen unregelmä-
ßige Zahnarztbesuche,  mangeln-
des Risikobewusstsein und ein
Unterschätzen der Gefahr durch
die Patienten dar; in der Anfangs-
phase verläuft die Parodontitis
schmerzfrei  und unbemerkt. Un-
informierten und nicht aufge-
klärten Patienten geht wichtige
Zeit verloren, dies führt zu Schä-
den, die vermeidbar sind.

Ziel

Ziel des parodontalen Risikoma-
nagements ist es, diesen Prozess
wirkungsvoll zu unterbrechen

Parodontaler „Frieden“ oder nur „Waffenstillstand“?
Parodontitis ist ein multifaktorielles Geschehen, das in einem empfindlichen Gleichgewicht steht. Nur ein optimales  Risikomanagement

bietet die Chance auf „Frieden“.
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Aktuell

Risikomodelle 
Prof. Dr. Andrej M. Kiel-
bassa stellt zwei Modelle
vor, die es ermöglichen,
individuelle Recallfrequen-
zen für eine optimale Pa-
rodontitistherapie festzu-
legen. 
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Tätigkeits-
schwerpunkt 
Nun ist es amtlich: Ein
Zahnarzt darf den Tätig-
keitsschwerpunkt „Laser-
behandlung“ aufführen.
Mehr dazu im Beitrag von
RA Susanna Zentai. 

Recht 
��Seite 14

Hinweis

PARODONTOLOGIE
NACHRICHTEN

Die Zeitung für Parodontologie, Implantologie und Prävention I www.pn-aktuell.de

Nr. 2 | April 2011 | 8. Jahrgang | ISSN: 1613–7191 | PVSt: 64583 | Einzelpreis  8,– €

Schwerpunkt
Prophylaxe

Eine adäquate und frühzeitige
Diagnose der Zahnkaries stellt
eine Herausforderung im zahn-
ärztlichen Alltag dar. Ein Zahn-
arzt muss in der Lage sein, Ver-
änderungen der Zahnhartsubs-
tanz rechtzeitig zu erkennen und
direkt eine Entscheidung über die
Versorgungsmöglichkeiten der
Läsion zu treffen. Üblicherweise
wird die Erstuntersuchung der
Mundhöhle und der Zähne visuell

durchgeführt. Jedoch haben sich
die diagnostischen Möglichkei-
ten für den Zahnarzt in den letzten
Jahrzehnten stetig erweitert, so-
dass die Entscheidung über das
Vorhandensein einer Zahnkaries
nicht mehr ausschließlich auf der
Basis einer visuellen Untersu-
chung getroffen wird. Als gängige
Methoden können hier die faser-
optische Transillumination mit
einer Kaltlichtsonde, die elektri-

sche Widerstandsmessung, (La-
ser-)Fluoreszenzverfahren und
auch die Anwendung von Rönt-
genstrahlen aufgezählt werden.
In vielen westeuropäischen Län-
dern wurde in den letzten Jahr-
zehnten ein deutlicher Karies-
rückgang beobachtet.4,26 Auch in
Deutschland zeigt sich dieser
Trend sowohl bei Kindern und

Verfahren zur Kariesdiagnose 
Die Diagnose der Zahnkaries zählt zu den primären Aufgaben des Zahnarztes und stellt eine

Herausforderung im zahnärztlichen Alltag dar.
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Gesprächsleitfaden für 
Beratungsgespräche

Sicherheit durch klar festgelegte
Verhaltensregeln sorgt schon
beim Empfangsteam in der Re-
zeption direkt dafür, dass der Pa-
tienten sich ernst, wichtig und
wahrgenommen fühlt. Legen Sie
darin genau fest, welche Kommu-
nikationsformen beispielsweise

bei Begrüßungen, Beschwerden,
Telefonaten, Therapie- und Bera-
tungsgesprächen in der Praxis
verbindlich gelten sollen und wie
diese gemeinsam im Team eta-
bliert werden können.
Gesprächsleitfäden sind dann be-
sonders förderlich, wenn sie ge-
meinschaftlich im Team erstellt
werden. Dann ist die Akzeptanz
besonders hoch, da sie anhand

von Checklisten eine Verhaltens-
anleitung in einer komplexen Si-
tuation wie in der Beratung oder
Therapieaufklärung aufzeigen. 
Ermöglichen Sie Ihrem Team
und den Patienten eine lockere,
menschlich positive Wohlfühl-
atmosphäre, in der gerade Inves-
titions- und Beratungsgespräche

Beratungsgespräche: Ihr Erfolgsfaktor
Eine gute Kommunikations-Struktur ist für ein Beratungsgespräch wichtig: eine sympathische

Kommunikation trägt entscheidend zum langfristigen Erfolg der Zahnarztpraxis bei. 

� Seite 17

Autoren mit diesem Symbol sind in 
den ZWP online-Köpfen gelistet unter: 
www.zwp-online.info/zwp-online-koepfe

�	
����

Name

Vorname

Datum
Unterschrift

Straße, PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Datum
Unterschrift

Bestellung auch online möglich unter: www.oemus.com/abo

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 03 41/4 84 74-0, Fax: 03 41/4 84 74-2 90, E-Mail: grasse@oemus-media.de

���������	
�������������������	
�������������
�	
für 1 Jahr zum Vorteilspreis von �40,– (inkl. gesetzl. MwSt. und Versand).
Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht sechs Wochen vor
Ablauf des Bezugs zeitraums schriftlich gekündigt wird (Post stempel genügt).

�������	��������
Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG,
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.

NACHRICHTEN
STATT NUR ZEITUNG LESEN! Fax an 03 41/4 84 74-2 90 www.pn-aktuell.de

ANZEIGE


